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Eingereichte Stellungnahmen im Rahmen des Vernehmlassungsver-
fahrens zur Änderung der Verordnung über die Mindestbesteuerung 
grosser Unternehmensgruppen (Mindestbesteuerungsverordnung, 
MindStV); Ergänzung der Bestimmungen zum GloBE Information Re-
port (GIR) 

1. Kantone (25)  

• Zürich 
• Bern 
• Luzern 
• Uri 
• Schwyz 
• Obwalden 
• Nidwalden 
• Zug 
• Freiburg 
• Solothurn 
• Basel-Stadt 
• Basel-Landschaft 
• Schaffhausen 
• Appenzell Ausserrhoden 
• Appenzell Innerrhoden 
• St. Gallen 
• Graubünden 
• Aargau 
• Thurgau 
• Tessin 
• Waadt 
• Wallis 
• Neuenburg 
• Genf 
• Jura 

 

2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien (3) 

• FDP. Die Liberalen 
• Schweizerische Volkspartei (SVP) 
• Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SPS) 

 

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft (3) 

• Schweizerischer Gewerbeverband (sgv) 
• Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) 
• Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) 
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4. Übrige Organisationen und Interessenten (5) 

• Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK) 
• Städtische Steuerkonferenz Schweiz 
• Centre Patronal (CP) 
• EXPERTsuisse 
• SwissHoldings 

 

5. Nicht offiziell angeschriebene Vernehmlassungsteilnehmende (3) 

• Ordre Romand des Experts Fiscaux OREF 
• Bundesverwaltungsgericht  
• Zürcher Bankenverband  

 
 
 
 



Kanton Zürich 
Regierungsrat

staatskanzlei@sk.zh.ch 
Tel. +41 43 259 20 02 
Neumühlequai 10 
8090 Zürich 
zh.chElektronisch an vernehmlassungen@estv.admin.ch

9. Juli 2025  (RRB Nr. 769/2025)
Änderung der Mindestbesteuerungsverordnung (Vernehmlassung)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 30. April 2025, mit dem Sie uns eine Änderung 
der Verordnung über die Mindestbesteuerung grosser Unternehmensgruppen (Mindest-
besteuerungsverordnung, MindStV, SR 642.161) zur Vernehmlassung unterbreitet haben. 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern uns wie folgt:

Grundsätzliches

Wir stimmen der vorgeschlagenen Änderung der MindStV zu. Wir erachten es als wichtig, 
dass mit einer regelkonformen Umsetzung Rechtssicherheit geschaffen und die admini-
strative Mehrbelastung für die Unternehmen in der Schweiz reduziert wird. Die vorgeschla-
gene Präzisierung der Regeln zur Steuerpflicht erachten wir als sinnvoll, weil damit Klar-
heit geschaffen wird und wechselnde Steuerpflichtige vermieden werden. Ebenfalls  
unterstützen wir die Pro-rata-Aufteilung der Ergänzungssteuer bei einem Kantonswechsel.
Die Diskussionen der vergangenen Monate um die Zukunft der globalen Mindestbesteue-
rung haben am 28. Juni 2025 in einer Verlautbarung der G7 gemündet. Gemäss dieser 
sollen US-Unternehmensgruppen aufgrund der US-Mindestbesteuerungsregeln von der 
OECD-Mindestbesteuerung ausgenommen werden. Die Umsetzung und die Auswirkungen 
dieses Koexistenz-Modells, d. h. der OECD-Mindestbesteuerung einerseits und der US-
Mindestbesteuerungsregeln anderseits, sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufgrund  
der Informations- und Datenlage nicht abschätzbar und bleiben für unsere Beurteilung  
der vorgeschlagenen Verordnungsänderung unbeachtet. Wir gehen jedoch davon aus, 
dass der Bundesrat diese Entwicklungen bei der Umsetzung der Verordnungsänderung 
angemessen berücksichtigen wird.

Eidgenössisches Finanzdepartement
3003 Bern
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Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen

Art. 5
Abs. 1: Wir begrüssen die Klarstellung, dass die subjektive Steuerpflicht nach innerstaat- 
lichem Recht nicht davon abhängen kann, ob es sich bei der ausländischen Tochtergesell-
schaft (oder Betriebsstätte) um eine niedrigbesteuerte Geschäftseinheit handelt, sowie die 
Anwendbarkeit dieser Anpassung ab dem 1. Januar 2024. Würde eine niedrig besteuerte 
Geschäftseinheit vorausgesetzt, hätte dies zur Folge, dass die Steuerpflicht erst aufgrund 
der eingereichten Steuererklärung oder anlässlich der Steuerveranlagung definitiv abgeklärt 
werden könnte. Erst dann steht nämlich fest, dass der bei der ausländischen Geschäfts-
einheit für das massgebende Geschäftsjahr ermittelte effektive Steuersatz unter dem 
Mindeststeuersatz liegt. Mit dieser ab dem 1. Januar 2024 geltenden Verordnungsanpas-
sung wird einerseits die Rechts- und Planungssicherheit der betroffenen Unternehmen 
gewährleistet und anderseits ein übermässiger Verwaltungsaufwand vermieden, der durch 
einen Wechsel der Zuständigkeiten während des Veranlagungsverfahrens verursacht 
würde. Die Anwendbarkeit ab dem 1. Januar 2024 sollte der Klarheit halber auch in den 
Übergangsbestimmungen geregelt werden.

Abs. 2: Vgl. Hinweis zu Art. 5 Abs. 4 (letzter Satz) betreffend die Prüfung einer subsidiären 
Steuerpflicht der Partially Owned Parent Entity (POPE).

Abs. 4: Eine POPE sollte immer nur subsidiär für die schweizerische Ergänzungssteuer 
steuerpflichtig werden, wenn auch noch andere inländische Geschäftseinheiten vorhanden 
sind, welche nach der Primarergänzungssteuerregelung (Income Inclusion Rule, IIR) 
steuerpflichtig sind. Wäre beispielsweise eine IIR-Steuerpflicht bei der schweizerischen 
Ultimate Parent Entity (UPE) und einer der Schweiz zugehörigen POPE gegeben, wobei 
Letztere über eine höhere durchschnittliche Bilanzsumme der letzten drei Jahresrechnun-
gen (unter Ausklammerung der Beteiligungen) verfügt, wäre nach Art. 5 Abs. 4 die POPE 
für alle der Schweiz zugehörigen Geschäftseinheiten für die schweizerische Ergänzungs-
steuer steuerpflichtig. Die örtliche Zuständigkeit wäre damit unter Umständen nicht mehr 
im Kanton der schweizerischen UPE gegeben. Dieses Resultat wäre nicht nur stossend, 
sondern es würden sich auch aktienrechtliche Fragen stellen, wenn vertrauliche Daten an 
eine Geschäftseinheit offengelegt werden müssen, die auch von nicht zum Konzern ge-
hörenden Aktionärinnen und Aktionären gehalten wird. Eine POPE soll deshalb bei der 
Ermittlung der steuerpflichtigen Geschäftseinheit für die schweizerische Ergänzungssteuer 
(und allenfalls für die UTPR) im Rahmen von Art. 5 Abs. 4 nachrangig sein bzw. soll im 
konkreten Beispiel die UPE in jedem Fall die steuerpflichtige Geschäftseinheit sein. Das 
Gleiche gilt für die Fälle mit einer POPE und einer (oder mehreren) IIR-pflichtigen inländi-
schen Zwischengesellschaft einer ausländischen Unternehmensgruppe, wobei auch hier 
letztere Vorrang gegenüber einer POPE haben sollen. Die Anwendbarkeit dieser Regelung 
soll ab dem 1. Januar 2024 gelten und der Klarheit halber in den Übergangsbestimmungen 
geregelt werden. Eine subsidiäre Steuerpflicht der POPE wäre auch mit Bezug auf Art. 5 
Abs. 2 prüfenswert.
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Art. 9
Abs. 3: Das Geschäftsjahr wird als Rechnungslegungszeitraum definiert. Wird nun in 
einem Geschäftsjahr unter GloBE eine Einheit veräussert oder erworben, so wird die 
Gruppe nur einen Abschluss für den Zeitraum erstellen, in dem die Einheit zum Konzern 
gehörte. Gleiches gilt, wenn eine Einheit mit einem abweichenden Geschäftsjahr erworben 
wird und der Stichtag für den Jahresabschluss an den Konzernstichtag angepasst wird.  
In diesen Fällen ist der Wortlaut von Art. 9 Abs. 3 nicht präzis genug, weshalb er wie folgt 
angepasst werden soll:
«Erfüllen nicht alle steuerlich der Schweiz zugehörigen Geschäftseinheiten die Vorausset-
zungen nach Absatz 2 oder stimmen die Enddaten der Geschäftsjahre, für die die Jahres-
rechnungen nach Absatz 2 erstellt werden, von einer oder mehreren steuerlich der 
Schweiz zugehörigen Geschäftseinheiten nicht mit dem Geschäftsjahr nach Artikel 10.1 
der GloBE-Mustervorschriften überein, so wird die schweizerische Ergänzungssteuer  
auf der Grundlage des Jahresgewinns oder -verlusts gemäss den Artikeln 3.1.2 und 3.1.3 
der GloBE-Mustervorschriften für das Geschäftsjahr berechnet.»

Art. 13
Abs. 2: Wir haben keine Einwände gegen das neue Prinzip der interkantonalen Verteilung 
des Rohertrags der Ergänzungssteuer bei einem Wechsel der Steuerzugehörigkeit einer 
Geschäftseinheit während des Steuerjahres. Eine solche Verteilung erscheint uns wirt-
schaftlich gerechtfertigt.

Art. 16
Abs. 2: Für die örtliche Zuständigkeit nach Art. 16 Abs. 2 MindStV ist die steuerliche Zuge-
hörigkeit zu Beginn des Geschäftsjahres massgebend. Existiert eine Geschäftseinheit zu 
Beginn des Geschäftsjahres noch nicht, da sie erst während dem Geschäftsjahr gegründet 
wurde, ist sinngemäss auf die Verhältnisse zu Beginn der Steuerpflicht abzustellen.  
Es wird angeregt, zu prüfen, ob eine Klarstellung in diesem Sinne erforderlich ist.

Art. 18a
Abs. 6: Art. 18b Abs. 2 MindStV räumt den kantonalen Steuerverwaltungen ein Einsichts-
recht in das zentrale GIR-Register sowie in den GIR einer Unternehmensgruppe ein, sofern 
Organe oder Steuerobjekte dieser Unternehmensgruppe steuerlich dem Kanton unterstellt 
sind oder waren. Um die Kohärenz mit Art. 18b Abs. 2 zu gewährleisten, schlagen wir vor, 
Art. 18a Abs. 6 wie folgt umzuformulieren:
«Die ESTV gewährt den für die Besteuerung und Erhebung der Ergänzungssteuer  
zuständigen Behörden Online-Zugriff auf Daten aus dem Informationssystem GIR.»
Der Wortlaut von Art. 18a Abs. 6 («Die ESTV kann […] gewähren») lässt darauf schliessen, 
dass die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) den Online-Zugriff auf Daten aus  
dem GIR-Informationssystem verweigern könnte, was im Widerspruch zu dem in Art. 18b 
Abs. 2 vorgesehenen Konsultationsrecht zu stehen scheint.

Art. 18b
Abs. 2: Das Einsichtsrecht der Kantone in das zentrale Verzeichnis und den GIR der 
Unternehmensgruppen mit Einheiten im Kanton begrüssen wir ausdrücklich.
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Art. 18d
Abs. 2: Dieser Abs. sollte dahingehend ergänzt werden, dass die Daten auch für die  
Kantons- und Gemeindesteuern verwendet werden dürfen.

Art. 28c
Es ist zu prüfen, ob der GIR auch in der Landeswährung eingereicht werden kann,  
oder ob die OECD-Mustervorschriften nicht die Währung der Konzernrechnungslegung 
vorschreiben.

Art. 28l (in Verbindung mit Art. 28q)
Aus dem erläuternden Bericht geht hervor, dass die ESTV nicht für die spezifische Kont-
rolle des Inhalts und der Informationen in den GIRs zuständig ist, obwohl nicht angegeben 
ist, welche Behörde für diese Kontrolle zuständig ist. Wir halten es für unerlässlich,  
diesen Punkt im Verordnungstext klarzustellen, da sonst die Gefahr besteht, dass  
die Einreichung fehlerhafter GIRs folgenlos bleibt. Dies widerspricht dem Ziel des GIR, 
eine korrekte Besteuerung der betroffenen Unternehmensgruppen sicherzustellen. 
Das Fehlen einer spezifischen Kontrolle durch die ESTV steht im Widerspruch zu 
Art. 28q, der die ESTV als zuständige Behörde für die Verfolgung und Beurteilung der  
in Art. 28o und 28p genannten Straf taten bezeichnet. Zu diesen Straf taten gehört ins- 
besondere die vorsätzliche Bereitstellung unrichtiger oder unvollständiger GloBE-Infor-
mationen, was zwangsläufig einen Mechanismus zur Überwachung der von den Steuer-
pflichtigen bereitgestellten Informationen voraussetzt.

Art. 40a (in Verbindung mit Art. 28d Abs. 2)
Gestützt auf diesen Art. und den erläuternden Bericht bleibt unklar, ob eine Schweizer 
UPE eines Konzerns den GIR für die Steuerperiode 2024 zentral in der Schweiz einreichen 
kann, obwohl die Schweiz die ergänzende internationale Steuer gemäss der Income  
Inclusion Rule für dieses Jahr noch nicht anwendet. Wir halten Klarstellungen zu diesem 
Punkt für wünschenswert, da dieser Punkt für Schweizer multinationale Konzerne von 
grosser Bedeutung ist.

Freundliche Grüsse

Im Namen des Regierungsrates 
 
Der Präsident:	 Die Staatsschreiberin:

Dr. Martin Neukom	 Dr. Kathrin Arioli



Kanton Bern  
Canton de Berne  

Regierungsrat 
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Direktion: 	 Finanzdirektion 
Klassifizierung: 	Nicht klassifiziert 

Staatskanzlei, Postfach,  3000  Bern  8 

Per Mail an: vernehmlassungen@estv.admin.ch  

18.  Juni  2025  

Vernehmlassung  des  Bundes: Änderung  der  Verordnung über  die  Mindestbesteuerung 
grosser Unternehmensgruppen (Mindestbesteuerungsverordnung, MindStV) / Ergänzung  
der  Bestimmungen zum GloBE  Information Report  (GIR). 
Stellungnahme  des  Kantons Bern 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 

Mit  der  Revision werden  die  bereits  in den  GloBE-Mustervorschriften bestehenden Bestimmun-
gen zum  Global Information Return  (GIR, eine  Art  Steuerregister für  die  Ergänzungssteuer  und  
deren Austausch zwischen verschiedenen Partnerstaaten)  in die  Mindeststeuerverordnung  und  
damit ins schweizerische  Recht  übernommen. Das geplante Ziel  und  der  Mehrwert für  die  Un-
ternehmen ist das sogenannte  «central filing»,  also eine einzige zentral zuständige Behörde  pro 
Land.  Mit  der  Einreichung  des  GIR  in  einem  Land  und  gegenüber einer Behörde erfüllen  die  Un-
ternehmen ihre Pflicht gegenüber allen betroffenen Ländern.  Die  relevanten Informationen wer-
den dann unter  den  Behörden  der  Partnerstaaten ausgetauscht. 

Das Verfahren ist für  die  Schweiz bereits aus dem sehr ähnlich aufgebauten Informationsaus-
tausch länderbezogener Berichte multinationaler Konzernel bekannt (sogenanntes  «Country-
by-Country Reporting»  oder «CbCR»).  Die  dabei verwendete elektronische Lösung «ePortal»  
des  Eidgenössischen Finanzdepartements kommt auch beim GIR zur Anwendung.  Die  Steuer-
verwaltung  des  Kantons Bern muss neu jährlich  die  Unternehmens-ldentifikationsnumrner 
(UID) aller Unternehmen hochladen, welche im Kanton registriert sind. Umgekehrt wird  der  kan-
tonalen Steuerverwaltung im Abrufverfahren Zugriff auf  die  für  die  Veranlagung relevanten Infor-
mationen eingeräumt.  

Der  Regierungsrat dankt für  die  Gelegenheit zur Stellungnahme.  Er  konnte bereits im Rahmen  
der  Vernehmlassung zur multilateralen Vereinbarung  über  den  Austausch  von Global Anti-Base  
Erosion (GloBE)-Informationen2  seine  grundsätzliche Zustimmung zum GIR geben. Zur konkre-
ten Umsetzung hat er keine Bemerkungen. 
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Bundesgesetz  über  den  internationalen automatischen Austausch länderbezogener Berichte multinationaler Konzerne (ALBAG;  SR 654.1). 
2  Vernehmlassung  des  Bundes: Genehmigung  der  multilateralen Vereinbarung  der  zuständigen Behörden  über  den  Austausch  von Global Anti-Base  
Erosion (GloBE)-Informationen 
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Kanton Bern  
Canton de Berne  

Freundliche Grüsse 

Im Namen  des  Regierungsrates  

A. NIAJdue~%.  
Christoph Neuhaus 
Regierungspräsident 

Christoph  Auer  
Staatsschreiber 

Nicht klassifiziert  I  Letzte Bearbeitung:  06.05.2025 I Version: 10 I  Dok.-Nr.:  99114090 I  Geschäftsnummer: 2025.FINGS.143 	 2/2  



KANTON

LUZERN

Finanzdepartement

Bahnhofstrasse 19

6002 Luzern

Telefon 041 228 55 47

info.fd@lu.ch

www.lu.ch
Eidgenössisches Finanzdepartement

Öffnungszeiten: per E-Mail (Word- und PDF-Datei):

Montag - Freitag
vernehmlassungen@estv.admin.ch

08:00 - 11:45 und 13:30 - 17:00

Luzern, 18. August 2025

Protokoll-Nr.: 856

Vernehmlassung zur Änderung der Verordnung über die Mindestbesteuerung

grosser Unternehmensgruppen

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 30. April 2025 haben Sie die Kantonsregierungen in eingangs erwähnter

Angelegenheit zur Stellungnahme eingeladen.

Im Namen und Auftrag des Regierungsrates teile ich Ihnen mit, dass der Kanton Luzern den

vorgeschlagenen Ergänzungen der Mindestbesteuerungsverordnung grundsätzlich zustimmt.

Ungeachtet der gegenwärtigen Diskussion um die Zukunft der globalen Mindestbesteuerung

sind die Ergänzungen aus Sicht des Kantons Luzern sinnvoll. Mit einer regelkonformen Um-

setzung wird Rechtssicherheit geschaffen und die administrative Mehrbelastung für die Un-

ternehmen in der Schweiz können dadurch reduziert werden. Die Änderungen in Bezug auf

die Steuerpflicht erachtet der Kanton Luzern als sinnvolle Präzisierung, weil Klarheit geschaf-

fen wird und wechselnde Steuerpflichtige dadurch eher vermieden werden. Ebenfalls unter-

stützt der Kanton Luzern die Aufteilung der Ergänzungssteuer pro rata bei einem Kantons-

wechsel. Die Regelungen sollen so pragmatisch wie möglich ausgestaltet werden, damit diese

bei den Unternehmungen möglichst wenig Aufwand verursachen.

Zu einzelnen Bestimmungen der Mindestbesteuerungsverordnung haben wir noch folgende

Änderungs- und Ergänzungsvorschläge:

Zu Artikel 2

Absatz 3: Im Rahmen des Verweises auf den Kommentar ist sicherzustellen, dass es nicht zu

einem de facto dynamischen Verweis auf Versionen des Kommentars kommt, welche nach

dem Inkrafttreten der Verordnung durch die OECD herausgegeben wurden. So ist insbeson-

dere von einem Verweis auf die neuste Version des Kommentars vom Mai 2025 Abstand zu
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nehmen, da diese Version administrative Leitlinien umsetzt, welche erst nach dem 1. Januar

2024 publiziert wurden.

Zu Artikel 5

Absatz 1: Der Kanton Luzern begrüsst die Klarstellung, dass die subjektive Steuerpflicht nach

innerstaatlichem Recht nicht davon abhängen kann, ob es sich bei der ausländischen Toch-

tergesellschaft (oder Betriebsstätte) um eine niedrigbesteuerte Geschäftseinheit handelt, so-

wie die Anwendbarkeit dieser Anpassung ab dem 1. Januar 2024. Würde eine solche niedrig

besteuerte Geschäftseinheit vorausgesetzt, hätte dies zur Folge, dass die Steuerpflicht erst

aufgrund der eingereichten Steuererklärung oder gar anlässlich der Steuerveranlagung defi-

nitiv abgeklärt werden könnte, wenn feststeht, dass der bei der ausländischen Geschäftsein-

heit für das massgebende Geschäftsjahr ermittelte effektive Steuersatz unter dem Mindest-

steuersatz liegt. Mit dieser Verordnungsanpassung wird die Rechts- und Planungssicherheit

der betroffenen Unternehmen gewährleistet sowie ein übermässiger Verwaltungsaufwand

vermieden, der durch einen Wechsel der Zuständigkeiten während des Veranlagungsverfah-

rens verursacht würde. Die Anwendbarkeit ab dem 1. Januar 2024 sollte auch in den Über-

gangsbestimmungen geregelt werden.

Absatz 3: Aus den unter Art. 5 Abs. 4 genannten Gründen ist auch eine Steuerpflicht einer

Partially Owned Parent Entity (POPE) oder einer zur POPE-Unternehmensgruppe gehörenden

Geschäftseinheit subsidiär auszugestalten. Es wäre stossend, wenn vertrauliche Daten einer

Geschäftseinheit offengelegt werden müssen, an der auch nicht zum Konzern gehörende In-

vestoren beteiligt sind. Um alle Fälle einer Steuerpflicht einer zur POPE-Unternehmensgruppe

gehörenden Geschäftseinheiten auszuschliessen, sollte ein neuer Absatz zu Artikel 5 einge-

fügt werden. Beispielsweise ein neuer Absatz 6 (vor der Regelung der streitigen Fälle in einem

neuen Absatz 7) mit folgendem Wortlaut:

«Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen wird eine POPE oder eine zur POPE-Unter-

nehmensgruppe gehörende Geschäftseinheit nur dann steuerpflichtig, wenn keine weitere Ge-

schäftseinheit der Unternehmensgruppe der Schweiz zugehörig ist.»

Im Weiteren gilt es zu prüfen, ob es auch bei einer Steuerpflicht einer Geschäftseinheit wel-

che keine POPE ist, an welcher jedoch Investoren eine massgebliche Beteiligung halten, zu

stossenden bzw. aktienrechtlich heiklen Konstellationen kommen kann.

Absatz 4: Artikel 5 Absatz 4 soll dahingehend ergänzt werden, dass eine POPE immer nur

subsidiär für die schweizerische Ergänzungssteuer (und allenfalls der UTPR) steuerpflichtig

wird, soweit andere inländische Geschäftseinheiten, welche nach der internationalen Ergän-

zungssteuer nach der Primarergänzungssteuerregelung (Income Inclusion Rule, IIR) steuer-

pflichtig sind, vorhanden sind. Wäre beispielsweise eine IIR-Steuerpflicht bei der schweizeri-

schen Ultimate Parent Entity (UPE) und einer der Schweiz zugehörigen POPE gegeben, wobei

letztere über eine höhere durchschnittliche Bilanzsumme der letzten drei Jahresrechnungen

(unter Ausklammerung der Beteiligungen) verfügt, so wäre die POPE für alle der Schweiz zu-

gehörigen Geschäftseinheiten für die schweizerische Ergänzungssteuer steuerpflichtig. Die

örtliche Zuständigkeit wäre damit unter Umständen nicht mehr im Kanton der schweizeri-

schen UPE gegeben. Dieses Resultat wäre stossend und es würden sich auch aktienrechtliche

Fragen stellen, wenn vertrauliche Daten an eine Geschäftseinheit offengelegt werden müssen,

die auch von nicht zum Konzern gehörenden Investoren gehalten wird. Eine POPE soll bei der

Ermittlung der steuerpflichtigen Geschäftseinheit für die schweizerische Ergänzungssteuer
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(und allenfalls der UTPR) im Rahmen von Artikel 5 Abs. 4 nachrangig sein bzw. soll im konkre-

ten Beispiel die UPE in jedem Fall die steuerpflichtige Geschäftseinheit für die schweizerische

Ergänzungssteuer (und allenfalls der UTPR) sein. Das Gleiche gilt für die Fälle mit einer POPE

und einer (oder mehreren) IIR-pflichtigen inländischen Zwischengesellschaft(en) einer auslän-

dischen Unternehmensgruppe, wobei auch hier letztere Vorrang gegenüber einer POPE ha-

ben sollen. Die Anwendbarkeit dieser Regelung soll ab dem 1. Januar 2024 gelten und in den

Übergangsbestimmungen geregelt werden.

Zu Artikel 9

Absatz 3: Das Geschäftsjahr wird als Rechnungslegungszeitraum definiert. Wird nun in einem

Geschäftsjahr unter GloBE eine Einheit veräussert oder akquiriert, so wird die Gruppe nur ei-

nen Abschluss für den Zeitraum erstellen, in dem die Einheit zum Konzern gehörte. Gleiches

gilt, wenn eine Einheit mit einem abweichenden Geschäftsjahr erworben wird und der Stich-

tag für den Jahresabschluss an den Konzernstichtag angepasst wird. In diesen Fällen ist der

Wortlaut von Artikel 9 Absatz 3 nicht präzis genug, weshalb er wie folgt angepasst werden

soll:

«Erfüllen nicht alle steuerlich der Schweiz zugehörigen Geschäftseinheiten die Voraussetzungen

nach Absatz 2 oder stimmen die Enddaten der Geschäftsjahre, für die die Jahresrechnungen

nach Absatz 2 erstellt werden, von einer oder mehreren steuerlich der Schweiz zugehörigen Ge-

schäftseinheiten nicht mit dem Geschäftsjahr nach Artikel 10.1 der GloBE-Mustervorschriften

überein, so wird die schweizerische Ergänzungssteuer auf der Grundlage des Jahresgewinns

oder -verlusts gemäss den Artikeln 3.1.2 und 3.1.3 der GloBE-Mustervorschriften für das Ge-

schäftsjahr berechnet.»

Zu Artikel 13

Absatz 2: Der Kanton Luzer hat keine Einwände gegen das neue Prinzip der interkantonalen

Verteilung des Rohertrags der Ergänzungssteuer bei einem Wechsel der Steuerzugehörigkeit

einer Geschäftseinheit während des Steuerjahres. Eine solche Verteilung erscheint wirtschaft-

lich gerechtfertigt, erfordert aber eine manuelle Anpassung in OMTax.

Zu Artikel 16

Absatz 2: Für die örtliche Zuständigkeit nach Art. 16 Abs. 2 MindStV ist die steuerliche Zuge-

hörigkeit zu Beginn des Geschäftsjahres massgebend. Existiert eine Geschäftseinheit zu Be-

ginn des Geschäftsjahres noch nicht, da sie erst während dem Geschäftsjahr gegründet

wurde, ist sinngemäss auf die Verhältnisse zu Beginn der Steuerpflicht abzustellen. Es wird

angeregt zu prüfen, ob eine Klarstellung in diesem Sinne erforderlich ist.

Aufgrund der Zuständigkeiten für die Belange der direkten Bundessteuer und im Sinne einer

zukunftsorientierten Lösung, erscheint es gerechtfertigt, die örtliche Zuständigkeit nicht mehr

am Anfang, sondern am Ende des Steuerjahres anhand der steuerlichen Zugehörigkeit des

steuerpflichtigen Unternehmens zu bestimmen. Nach den geltenden Vorschriften könnte die

örtliche Zuständigkeit für die Besteuerung und die Erhebung der Ergänzungssteuer von der

Jahresende-Steuerzugehörigkeit der steuerpflichtigen Körperschaft getrennt werden und die

Zuständigkeit für die Veranlagung der Ergänzungssteuer und der direkten Bundessteuer fällt

entsprechend auseinander. Dies bedeutet, dass auch für Rulings zwei unterschiedliche Steu-

erbehörden zuständig sind. Solche Konstellationen ergeben sich beispielsweise bei einer in-

terkantonalen Sitzverlegung oder einer unterjährigen Umstrukturierung. In manchen Fällen

existiert die steuerpflichtige Körperschaft am Ende des Steuerjahres möglicherweise nicht
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mehr (z.B. wenn sie während des Steuerjahres durch eine Fusion aufgelöst wird). Bei Neu-

gründungen ist manchmal noch nicht erstellt, in welcher Gemeinde / welchem Kanton die zu-

künftige Geschäftstätigkeit aufgebaut werden soll. Der zivilrechtliche Akt der Gründung wird

häufig bei einem Notar des Vertrauens / beim Berater frühzeitig in Auftrag gegeben und die

Gesellschaft anschliessend durch eine Sitzverlegung am Ort der Wahl angesiedelt. In diesen

Fällen führen die geltenden Vorschriften zur örtlichen Zuständigkeit oft zu einem Auseinan-

derfallen der Zuständigkeit für die direkte Bundessteuer und die Ergänzungssteuer. Im Falle

einer Neugründung mit anschliessender Sitzverlegung ist möglicherweise sogar ein Kanton

für die Veranlagung und Erhebung der Ergänzungssteuer zuständig, in welchem zu keinem

Zeitpunkt eine Geschäftstätigkeit entfaltet wurde. Vor diesem Hintergrund rechtfertigt sich

eine Vereinheitlichung der Zuständigkeit für die direkte Bundessteuer und die Ergänzungs-

steuer. Eine solche Regelung - rein die innerstaatliche Zuständigkeit für die Veranlagung be-

treffend — steht auch nicht im Widerspruch zur Zugehörigkeit einer Geschäftseinheit gemäss

Artikel 10.3.6 GloBE-Mustervorschriften.

Alternativ wäre zu prüfen, ob in Einzelfällen die Kantone eine einvernehmliche Lösung betref-

fend Zuständigkeit treffen können, um in speziellen Fällen eine sachgerechte und verwal-

tungsökonomische Lösung zu vereinbaren.

Zu Artikel 18a

Absatz 6: Artikel 18b Absatz 2 MindStV räumt den kantonalen Steuerverwaltungen ein Ein-

sichtsrecht in das zentrale GIR-Register sowie in das GIR einer Unternehmensgruppe ein, so-

fern Organe oder Steuerobjekte dieser Unternehmensgruppe steuerlich dem Kanton unter-

stellt sind oder waren. Um die Kohärenz mit Artikel 18b Absatz 2 zu gewährleisten, schlägt

der Kanton Luzern vor, Artikel 18a Absatz 6 wie folgt umzuformulieren:

«Die ESTV gewährt den für die Besteuerung und Erhebung der Ergänzungssteuer zuständigen

Behörden Online-Zugriff auf Daten aus dem Informationssystem GIR.»

Der aktuelle Wortlaut von Artikel 18a Absatz 6 («Die ESTV kann [...] gewähren») lässt tatsäch-

lich darauf schliessen, dass die ESTV den Online-Zugriff auf Daten aus dem GIR-Informations-

system verweigern könnte, was im Widerspruch zu dem in Artikel 18b Absatz 2 vorgesehenen

Konsultationsrecht zu stehen scheint.

Zu Artikel 18b

Absatz 2: Das Einsichtsrecht der Kantone in das zentrale Verzeichnis und den GIR der Unter-

nehmensgruppen mit Einheiten im Kanton wird ausdrücklich begrüsst.

Zu Artikel 18d

Absatz 2: Dieser Absatz soll dahingehend ergänzt werden, dass die Daten auch für die Kan-

tons- und Gemeindesteuern verwendet werden dürfen.

Zu Artikel 28c

Es ist zu prüfen, ob die GIR auch in der Landeswährung eingereicht werden kann, oder ob die

GloBE-Mustervorschriften nicht die Währung der Konzernrechnungslegung vorschreiben.

Zu Artikel 281 (in Verbindung mit Artikel 28q)

Aus dem erläuternden Bericht geht hervor, dass die ESTV nicht für die spezifische Kontrolle

des Inhalts und der Informationen in den GIRs zuständig ist, obwohl nicht angegeben ist,
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welche Behörde für diese Kontrolle zuständig ist. Der Kanton Luzern hält es für unerlässlich,

diesen Punkt im Verordnungstext klarzustellen, da sonst die Gefahr besteht, dass die Einrei-

chung fehlerhafter GIRs folgenlos bleibt. Dies widerspricht dem Ziel der GIRs, eine korrekte

Besteuerung der betroffenen Unternehmensgruppen sicherzustellen.

Das Fehlen einer spezifischen Kontrolle durch die ESTV steht im Widerspruch zu Artikel 28q,

der die ESTV als zuständige Behörde für die Verfolgung und Beurteilung der in Artikel 280

und 28p genannten Straftaten bezeichnet. Zu diesen Straftaten gehört insbesondere die vor-

sätzliche Bereitstellung unrichtiger oder unvollständiger GloBE-Informationen, was zwangs-

läufig einen Mechanismus zur Überwachung der vom Steuerpflichtigen bereitgestellten Infor-

mationen voraussetzt.

Zu Artikel 40a (in Verbindung mit Artikel 28d Absatz 2)

Basierend auf diesem Artikel und dem erläuternden Bericht des Eidgenössischen Finanzde-

partements (EFD) bleibt unklar, ob eine Schweizer UPE eines Konzerns die GIR für die Steuer-

periode 2024 zentral in der Schweiz einreichen kann, obwohl die Schweiz die ergänzende in-

ternationale Steuer gemäss der IIR für dieses Jahr noch nicht anwendet. Klarstellungen zu

diesem Punkt im erläuternden Bericht wären wünschenswert, da dieser Punkt für Schweizer

multinationale Konzerne von grosser Bedeutung ist.

Besten Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

?
Reto ss

Regierungsrat
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Landammann und Regierungsrat des Kantons Un

Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD)
Bundesgasse 3

3003 Bern

Änderung der Verordnung über die Mindestbesteuerung grosser Unternehmensgruppen (Mindest-

besteuerungsverordnung, MindStV) - Ergänzung der Bestimmungen zum GloBE Information Report

(GIR); Vernehmlassung

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 30. April 2025, mit dem Sie uns eingeladen haben,zur Ände-

rung der Verordnung über die Mindestbesteuerung grosser Unternehmensgruppen (Mindestbesteu-

erungsverordnung [MindStV]; SR 642.161) sowie zur Ergänzung der Bestimmungen zum Global Anti-

Base Erosion (GloBE) Information Report (GIR) Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für die Gele-

genheit zur Stellungnahme und nehmen dazu wie folgt Stellung.

Der Regierungsrat begrüsst die vorgeschlagenen Änderungen und Ergänzungen der MindStV. Er

schliesst sich den Ausführungen der Konferenz der Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK)

an und stimmt auch den weitergehenden Ausführungen zu einzelnen Bestimmungen der Musterstel-

lungnahme der Schweizerischen Steuerkonferenz (SSK) zu. Der GIR bedeutet eine administrative Er-

leichterung für die von der Mindestbesteuerung betroffenen Unternehmen sowie für die Steuerbe-

hörden.

Der Regierungsrat teilt auch die Ansicht des Bundesrats, dass die Neuregelung - ungeachtet der ge-

genwärtigen Diskussion um die Zukunft der globalen Mindestbesteuerung - sinnvoll ist und für

Rechtssicherheit bei den betroffenen Unternehmen sorgt. Auch die Präzisierungen in Bezug auf die

Steuerpflicht werden als sinnvoll erachtet, da sie für Klarheit sorgen. Die Regelung zur pro-rata-tem-

poris-Aufteilung der Ergänzungssteuer bei einem Kantonswechsel wird ebenfalls begrüsst.



Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich.

Altdorf, 22. August 2025

ŷ ÜN^
Im Namen des Regierungsrats

Der Landarcrmann Der Kanzleidirektor

\iyi

Beilagen

Stellungnahme der FDK zur Änderung der Verordnung über die Mindestbesteuerung grosser Un-

ternehmensgruppen (Mindestbesteuerungsverordnung, MindStV); Ergänzung der Bestimmun-

gen zum GloBE Information Report (GIR) vom 4. Juli 2025

Musterstellungnahme der SSK betreffend Vernehmlassung zur Änderung der Verordnung über

die Mindestbesteuerung grosser Unternehmensgruppen (Mindestbesteuerungsverordnung;

MindStV); Ergänzung der Bestimmungen zum GloBE Information Report (GIR)



KONFERENZ DER KANTONALEN
FINANZDIREKTOR1NNEN

UND F1NANZDIREKTOREN

Frau Bundespräsidentin
Karin Keller-Sutter
Vorsteherin EFD
Bernerhof
3003 Bern

Bern, 4. Juli 2025

Änderung der Verordnung über die Mindestbesteuerung grosser Unternehmensgrup-
pen (Mindestbesteuerungsverordnung, MindStV); Ergänzung der Bestimmungen zum
GloBE Information Report (GIR). Vernehmlassungsstellungnahme

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin

Mit Brief vom 30. April 2025 haben Sie die randvermerkte Vernehmlassung eröffnet. Der Vor-
stand der Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK) hat
sich an seiner Sitzung vom 4. Juli 2025 mit der Vorlage befasst und nimmt wie folgt Stellung.

Wir sind der Auffassung, dass den vorgeschlagenen Ergänzungen der MindStV grundsätz-
lich zugestimmt werden kann. Wir teilen die Ansicht, dass dies ungeachtet der gegenwärti-
gen Diskussion um die Zukunft der globalen Mindestbesteuerung sinnvoll ist und mit einer
regelkonformen Umsetzung Rechfssicherheit geschaffen und die administrative Mehrbelas-
tung für die Unternehmen in der Schweiz reduziert werden kann.

Die Änderungen in Bezug auf die Steuerpflicht erachten wir prinzipiell als sinnvolle Präzisie-
rung, weil Klarheit geschaffen wird und wechselnde Steuerpflichtige dadurch eher vermieden
werden. Ebenfalls unterstützen wir die Aufteilung der Ergänzungssteuer pro rata bei einem
Kantonswechsel.

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

KONFERENZ DER KANTONALEN
FINANZDIREKTORINNEN UND FINANZDIREKTOREN

Präsident: Generalsekretär:

^/.
/ ^".- ^'L /

Refjierungsrat Ernst Stocker Dr. Peter Mischler

Sekretariat - Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, CH-3001 Bern
T+41 31 320 16 30/www.fdk-cdf.ch
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S Schweizerische Steuerkonferenz
C S l Conförence suisse des impöts

K Conferenza svizzera delle imposte
^-v .-.

Vereinigung der Schweiz. Steuerbehörden
Union des autorites fiscales suisses
Associazione delle autoritä fiscali svizzere

Vorstand - Comite

Prasidentin:
Marina Züger

Generalsekretärin:
Renate Rodel

ssk-csi@ksta.zh.ch
Kantonales Steueramt Zürich

Bändliweg 21
8090 Zürich

Tel. +41 43 259 35 02
www.steuerkonferenz.ch

Musterstellungnahme der SSK betreffend Vernehmlassung zur

Änderung der Verordnung über die Mindestbesteuerung grosser

Unternehmensgruppen (Mindestbesteuerungsverordnung; MindStV);

Ergänzung der Bestimmungen zum GloBE Information Report (GIR)

Einschätzung

Wir sind der Auffassung, dass den vorgeschlagenen Ergänzungen der MindStV grundsätzlich
zugestimmt werden kann. Wir teilen die Ansicht, dass dies ungeachtet der gegenwärtigen

Diskussion um die Zukunft der globalen Mindestbesteuerung sinnvoll ist und mit einer
regelkonformen Umsetzung Rechtssicherheit geschaffen und die administrative
Mehrbelastung für die Unternehmen in der Schweiz reduziert werden kann.

Die Änderungen in Bezug auf die Steuerpflicht erachten wir prinzipiell als sinnvolle
Präzisierung, weil Klarheit geschaffen wird und wechselnde Steuerpflichtige dadurch eher

vermieden werden. Ebenfalls unterstützen wir die Aufteilung der Ergänzungssteuer pro rata

bei einem Kantonswechsel.

Im Folgenden werden einzelne Bestimmungen näher kommentiert.
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Detailkommentare zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 5

Absatz 1: Wir begrüssen die Klarstellung, dass die subjektive Steuerpflicht nach
innerstaatlichem Recht nicht davon abhängen kann, ob es sich bei der ausländischen

Tochtergesellschaft (oder Betriebsstätte) um eine niedrigbesteuerte Geschäftseinheit handelt,
sowie die Anwendbarkeit dieser Anpassung ab dem 1.Januar 2024. Würde eine solche niedrig

besteuerte Geschäftseinheit vorausgesetzt, hätte dies zur Folge, dass die Steuerpflicht erst
aufgrund der eingereichten Steuererklärung oder gar anlässlich der Steuerveranlagung

definitiv abgeklärt werden könnte, wenn feststeht, dass der bei der ausländischen

Geschäftseinheit für das massgebende Geschäftsjahr ermittelte effektive Steuersatz unter
dem Mindeststeuersatz liegt. Mit dieser ab dem 1. Januar 2024 geltenden

Verordnungsanpassung wird einerseits die Rechts- und Planungssicherheit der betroffenen
Unternehmen gewährleistet und andererseits ein übermässiger Verwaltungsaufwand

vermieden, der durch einen Wechsel der Zuständigkeiten während des

Veranlagungsverfahrens verursacht würde. Die Anwendbarkeit ab dem 1. Januar 2024 sollte
der Klarheit halber auch in den Ubergangsbestimmungen geregelt werden.

Absatz 2: Vgl. Hinweis zu Art. 5 Absatz 4 (letzter Satz) betreffend die Prüfung einer subsidiären
Steuerpflicht der Partially Owned Parent Entity (POPE).

Absatz 4: Artikel 5 Absatz 4 soll dahingehend ergänzt werden, dass eine Partially Owned
Parent Entity (POPE) immer nur subsidiär für die schweizerische Ergänzungssteuer (und
allenfalls der UTPR) steuerpflichtig wird, soweit andere inländische Geschäftseinheiten,
welche nach der internationalen Ergänzungssteuer nach der

Primarergänzungssteuerregelung (Income Inclusion Rule, UR) steuerpflichtig sind, vorhanden
sind. Wäre beispielsweise eine IIR-Steuerpflicht bei der schweizerischen Ultimate Parent

Entity (UPE) und einer der Schweiz zugehörigen POPE gegeben, wobei letztere über eine
höhere durchschnittliche Bilanzsumme der letzten drei Jahresrechnungen (unter

Ausklammerung der Beteiligungen) verfügt, so wäre die POPE für alle der Schweiz
zugehörigen Geschäftseinheiten für die schweizerische Ergänzungssteuer steuerpflichtig. Die
örtliche Zuständigkeit wäre damit unter Umständen nicht mehr im Kanton der schweizerischen

UPE gegeben. Dieses Resultat wäre nicht nur stossend, sondern es würden sich auch
aktienrechtliche Fragen stellen, wenn vertrauliche Daten an eine Geschäftseinheit offengelegt

werden müssen, die auch von nicht zum Konzern gehörenden Investoren gehalten wird. Eine

POPE soll damit bei der Ermittlung der steuerpflichtigen Geschäftseinheit für die
schweizerische Ergänzungssteuer (und allenfalls der UTPR) im Rahmen von Artikel 5 Abs. 4

nachrangig sein bzw. soll im konkreten Beispiel die UPE in jedem Fall die steuerpflichtige
Geschäftseinheitfürdie schweizerische Ergänzungssteuer(und allenfalls der UTPR) sein. Das
Gleiche gilt für die Fälle mit einer POPE und einer (oder mehreren) IIR-pflichtigen inländischen
Zwischengesellschaft(en) einer ausländischen Unternehmensgruppe, wobei auch hier letztere

Vorrang gegenüber einer POPE haben sollen. Die Anwendbarkeit dieser Regelung soll ab
dem 1. Januar 2024 gelten und der Klarheit halber in den Ubergangsbestimmungen geregelt

werden.

Eine subsidiäre Steuerpflicht der POPE wäre auch mit Bezug auf Artikel 5 Absatz 2
prüfenswert.
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Zu Artikel 9

Absatz 3: Das Geschäftsjahr wird als Rechnungslegungszeitraum definiert. Wird nun in einem

Geschäftsjahr unter GloBE eine Einheit veräussert oder akquiriert, so wird die Gruppe nur

einen Abschluss für den Zeitraum erstellen, in dem die Einheit zum Konzern gehörte. Gleiches

gilt, wenn eine Einheit mit einem abweichenden Geschäftsjahr erworben wird und der Stichtag

für den Jahresabschluss an den Konzernstichtag angepasst wird. In diesen Fällen ist der

Wortlaut von Artikel 9 Absatz 3 nicht präzis genug, weshalb er wie folgt angepasst werden soll;

«Erfüllen nicht alle steuerlich der Schweiz zugehörigen Geschäftseinheiten die
Voraussetzungen nach Absatz 2 oder stimmen die Enddaten der Geschäftsjahre, für die die

Jahresrechnungen nach Absatz 2 erstellt werden, von einer oder mehreren steuerlich der

Schweiz zugehörigen Geschäftseinheiten nicht mit dem Geschäftsjahr nach Artikel 10. 1 der
GloBE-Musten/orschriften überein, so wird die schweizerische Ergänzungssteuer auf der

Grundlage des Jahresgewinns oder -verlusts gemäss den Artikeln 3.1.2 und 3.1.3 der GloBE-

Musten/orschriUen für das Geschäftsjahr berechnet.»

Zu Artikel 13

Absatz 2: Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt keine Einwände gegen das neue Prinzip der
interkantonalen Verteilung des Rohertrags der Ergänzungssteuer bei einem Wechsel der

Steuerzugehörigkeit einer Geschäftseinheit während des Steuerjahres. Eine solche Verteilung

erscheint uns wirtschaftlich gerechtfertigt, erfordert aber eine manuelle Anpassung in OMTax.

Zu Artikel 16

Absatz 2: Für die örtliche Zuständigkeit nach Art. 16 Abs. 2 MindStV ist die steuerliche
Zugehörigkeit zu Beginn des Geschäftsjahres massgebend. Existiert eine Geschäftseinheitzu
Beginn des Geschäftsjahres noch nicht, da sie erst während dem Geschäftsjahr gegründet

wurde, ist sinngemäss auf die Verhältnisse zu Beginn der Steuerpflicht abzustellen. Es wird
angeregt zu prüfen, ob eine Klarstellung in diesem Sinne erforderlich ist.

Aufgrund künftiger praktischer Erfahrungen kann es möglicherweise aber auch gerechtfertigt

sein, die örtliche Zuständigkeit nicht mehr am Anfang, sondern am Ende des Steuerjahres

anhand der steuerlichen Zugehörigkeit des steuerpflichtigen Unternehmens zu bestimmen.

Nach den geltenden Vorschriften könnte die örtliche Zuständigkeit für die Besteuerung und die
Erhebung der Ergänzungssteuer von der Jahresende-Steuerzugehörigkeit der

steuerpflichtigen Körperschaft getrennt werden, beispielsweise bei einer interkantonalen

Sitzverlegung oder einer unterjährigen Umstrukturierung. In manchen Fällen existiert die

steuerpflichtige Körperschaft am Ende des Steuerjahres möglicherweise nicht mehr (z. B.

wenn sie während des Steuerjahres durch eine Fusion aufgelöst wird). In diesen Fällen kann

es angebracht sein, die Gültigkeit der geltenden Vorschriften zur örtlichen Zuständigkeit zu
hinterfragen, insbesondere, wenn sich diese Fälle in der Praxis als zahlreich erweisen.

Alternativ könnte eine Klarstellung der Anwendung der geltenden Vorschriften auf diese Fälle

erwogen werden.
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Zu Artikel 18a

Absatz 6: Artikel 18b Absatz 2 MindStV räumt den kantonalen Steuerverwaltungen ein
Einsichtsrecht in das zentrale GIR-Register sowie in das GIR einer Unternehmensgruppe ein,

sofern Organe oder Steuerobjekte dieser Unternehmensgruppe steuerlich dem Kanton
unterstellt sind oder waren. Um die Kohärenz mit Artikel 18b Absatz 2 zu gewährleisten,

schlagen wir vor, Artikel 18a Absatz 6 wie folgt umzuformulieren:

«Die ESTV gewährt den für die Besteuerung und Erhebung der Ergänz ungssteuer
zuständigen Behörden Online-Zugriff auf Daten aus dem Informationssystem G IR.»

Der aktuelle Wortlaut von Artikel 18a Absatz 6 («Die ESW kann [...] gewähren-») lässt

tatsächlich darauf schliessen, dass die ESTV den Online-Zugriff auf Daten aus dem GIR-

Informationssystem verweigern könnte, was im Widerspruch zu dem in Artikel 18b Absatz 2

vorgesehenen Konsultationsrecht zu stehen scheint.

Zu Artikel 1 Sb

Absatz 2: Das Einsichtsrecht der Kantone in das zentrale Verzeichnis und den GIR der

Unternehmensgruppen mit Einheiten im Kanton wird ausdrücklich begrüsst.

Zu Artikel 18d

Absatz 2: Dieser Absatz soll dahingehend ergänzt werden, dass die Daten auch für die

Kantons- und Gemeindesteuern verwendet werden dürfen.

Zu Artikel 28c

Es ist zu prüfen, ob die GIR auch in der Landeswährung eingereicht werden kann, oder ob die

Model Rules nicht die Wahrung der Konzernrechnungslegung vorschreiben.

Zu Artikel 281 (in Verbindung mit Artikel 28q)

Aus dem erläuternden Bericht geht hervor, dass die ESTV nicht für die spezifische Kontrolle
des Inhalts und der Informationen in den GIRs zuständig ist, obwohl nicht angegeben ist,
welche Behörde für diese Kontrolle zuständig ist. Wir halten es für unerlässlich, diesen Punkt

im Verordnungstext klarzustellen, da sonst die Gefahr besteht, dass die Einreichung

fehlerhafter GIRs folgenlos bleibt. Dies widerspricht dem Ziel der GIRs, eine korrekte
Besteuerung der betroffenen Unternehmensgruppen sicherzustellen.

Das Fehlen einer spezifischen Kontrolle durch die ESTV steht im Widerspruch zu Artikel 28q,
der die ESTV als zuständige Behörde für die Verfolgung und Beurteilung der in Artikel 28o und
28p genannten Straftaten bezeichnet. Zu diesen Straftaten gehört insbesondere die

vorsätzliche Bereitstellung unrichtiger oder unvollständiger GloBE-lnformationen, was

zwangsläufig einen Mechanismus zur Überwachung der vom Steuerpflichtigen bereitgestellten

Informationen voraussetzt.
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Zu Artikel 40a (in Verbindung mit Artikel 28d Absatz 2)

Basierend auf diesem Artikel und dem erläuternden Bericht des EFD bleibt unklar, ob eine
Schweizer UPE eines Konzerns die GIR für die Steuerperiode 2024 zentral in der Schweiz
einreichen kann, obwohl die Schweiz die ergänzende internationale Steuer gemäss der

Income Inclusion Rule für dieses Jahr noch nicht anwendet. Wir halten Klarstellungen zu

diesem Punkt im erläuternden Bericht für wünschenswert, da dieser Punkt für Schweizer

multinationale Konzerne von grosser Bedeutung ist.


